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Will also der Auftraggeber beispielsweise geschützte Werke, die er für eine 
Werbeaussendung in Auftrag gegeben hat, auch für seinen Internetauftritt nützen, 
bedürfte er dafür einer ausdrücklichen (zusätzlichen) Genehmigung des Urhebers, wenn 
er nicht gleich ein uneingeschränktes Werknutzungsrecht vereinbart hat. 
 
Achtung: Liegt kein uneingeschränktes Werknutzungsrecht vor, darf ein Werk nur für 
den Zweck genutzt werden, der aus dem Auftrag abgeleitet werden kann. Der 
Werknutzungsberechtigte erwirbt also im Zweifel nicht mehr Rechte, als für den 
praktischen Zweck der vorgesehenen Werknutzung notwendig erscheint. Ausdrücklich 
klargestellt sollte werden, dass die Rechte insbesondere auch im Falle einer 
Unternehmensveräußerung (z. B. Übergabe, Verkauf, Gesellschaftsgründung) ohne 
weiteres übertragen werden können. 

 
Lediglich wenn ein uneingeschränktes Werknutzungsrecht vereinbart wurde, also ein 
Vertrag geschlossen wurde, der auch zur Übertragung, Vervielfältigung (für welchen 
Zweck auch immer), Aufführung, Bearbeitung usw. des Werkes berechtigt, kann der 
Urheber diese oft vielfältigen Verwertungsarten des Auftraggebers nicht unterbinden. 
 
Welche Folgen drohen bei einer Urheberrechtsverletzung? 

Überschreitet der Auftraggeber seine ihm vom Urheber oder Werknutzungsberechtigten 
eingeräumten Rechte, kann er von diesem auf Unterlassung, Beseitigung, 
Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt einschließlich einer Entschädigung für 
erlittene Kränkung sowie Schadenersatz samt Herausgabe eines allfällig erzielten 
Gewinnes in Anspruch genommen werden. Es besteht überdies ein Anspruch auf 
Rechnungslegung, entsprechende Auskunft und sogar Verhängung einer Strafe auf 
Verlangen des in seinen Rechten Verletzten. 
 
Vorsicht: Die Haftung eines Unternehmens erstreckt sich auch auf Rechtsverletzungen 
Beauftragter (insbesondere also Dienstnehmer), sofern die Urheberrechtsverletzungen 
im Betrieb dieses Unternehmens erfolgten. 

 
Der Unterlassungsausspruch sowie der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist im 
Übrigen auch von einem Verschulden des Verletzers unabhängig. 
Schadenersatzansprüche hingegen sind grundsätzlich verschuldensabhängig. 
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